
Gemeinde Visbek  
-Familienbüro- 
Bremer Tor 6 
49429 Visbek 
 

Antrag auf Gewährung einer Förderung nach der Richtlinie zur  
finanziellen Förderung von Familien in der Gemeinde Visbek 
 

_________________________________        ______________________________________ 

Antragsteller (Name, Vorname)                  (Straße Hausnummer) 
 

 Einkommensabhängige Familienförderung (unabhängig 

     von der Anzahl der Kinder)   
     Höchstbetrag je Kind 400,00 € jährlich 
 

Hiermit beantrage ich für mein/unser Kind ____________________________ 

(Bitte für jedes Kind einen eigenen Antrag stellen)  Name des Kindes 
 

einen Zuschuss für folgende Maßnahmen: 
(Bitte Belege bzw. Kostennachweise beifügen) 
 

 Erwerb von Schulbüchern und Schulausrüstung  _____________ Euro 

 Krippenbeiträge _____________ Euro 

 Kosten für die Kindertagespflege _____________ Euro 

 Teilnahme an der Nachmittagsbetreuung 

     einschl. Mittagessen _____________ Euro 

 Teilnahme an der Ferienbetreuung _____________ Euro 

 Nachhilfekosten _____________ Euro 

 Kosten für Sprachkurse _____________ Euro 

 Teilnahme an den Maßnahmen der Ferienpassaktion _____________ Euro 

 Teilnahme an Schulausflügen und Tagesfahrten  _____________ Euro 

 Fahrtkosten zu überörtlichen Schulen _____________ Euro 

 Teilnahme an Kindererholungskuren, soweit eine  

     Erstattung Dritter nicht erfolgt _____________ Euro 

 Mitgliedschaft in Visbeker Vereinen _____________ Euro 

 Teilnahme an Maßnahmen der Kreismusikschule _____________ Euro 

 Teilnahme an Kursen der Kreisvolkshochschule im Haus  

     der Bildung & Familie _____________ Euro 
 

 
Gesamtbetrag ============ Euro 
 

Die Erklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse und Nachweise über die 
Einkommensverhältnisse sind diesem Antrag beigefügt. 
 

Ich bitte um Überweisung des Zuschussbetrages auf das Konto  

bei der____________________________________ BIC ____________________ 

   (Name der Bank) 
 

IBAN _______________________________________  
    

Visbek, den ______________           ________________________________ 

                                                            (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



Auszug aus der Richtlinie zur finanziellen Förderung von Familien in der Gemeinde Visbek 
1. Allgemeines 

Die Familienförderung der Gemeinde steht unter der Zielvorgabe: Familien fördern – nicht ersetzen. 
Eine angemessene und ausgewogene Teilhabe am sozialen Leben in Visbek, insbes. den Bereichen 
Bildung, Sport und Kultur ist für einen immer größer werdenden Personenkreis nicht mehr gewährleis-
tet, da die Einkommenssituation angespannt ist.  
Die Leistungen der Gemeinde stehen unter dem Grundsatz der Subsidiarität, d. h. Leistungen Dritter 
und gesetzliche Ansprüche sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 
 
Berechtigter Personenkreis: 
Förderberechtigt sind alle Visbeker Einwohner, soweit sie die weiteren Voraussetzungen erfüllen. 
 
Einkommensabhängige Familienförderung (unabhängig von der Anzahl der Kinder) 
Die Förderung erfolgt unabhängig von den oben genannten Förderungen. 
Berechtigte: Familien, bei denen folgende Einkommensgrenzen nicht überschritten werden: 
Berücksichtigt werden die Kinder unter 18 Jahren bzw. darüber hinaus die Kinder, die sich in einer 
Schulausbildung befinden. Entscheidend sind die Familienverhältnisse jeweils am 01. Januar. 
 
Soweit beide Elternteile (bzw. Stiefeltern) mit den Kindern in Haushaltsgemeinschaft leben 
bzw. der Alleinerziehende in Haushaltsgemeinschaft mit einem Lebenspartner lebt:  

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei einem Kind 

 
2.210 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei zwei Kindern 

 
2.780 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei drei Kindern 

 
3.290 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei vier Kindern 

 
3.560 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei fünf Kindern 

 
3.940 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei sechs Kindern 

 
4.330 € monatlich 

Soweit Alleinerziehende mit den Kindern in Haushaltsgemeinschaft leben 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei einem Kind 

 
1.910 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei zwei Kindern 

 
2.300 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei drei Kindern 

 
2.810 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei vier Kindern 

 
3.190 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei fünf Kindern 

 
3.580 € monatlich 

Verfügbares Nettoeinkommen (einschl. Berücksichtigung von Kin-
dergeld) bei sechs Kindern 

 
3.970 € monatlich 

Als verfügbares Nettoeinkommen gelten alle Nettoeinnahmen aus nichtselbständiger und selbständi-
ger Arbeit, aus gesetzlichen Regelungen (z. B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Unterhaltshilfe, 
Wohngeld, BAföG, Rente, Kindergeld). Auch Einnahmen aus geringfügiger Beschäftigung gelten als 
verfügbares Nettoeinkommen. Entscheidend ist das Einkommen des jeweiligen Vorjahres. Wenn das 
aktuelle Einkommen geringer ist als das Einkommen des Vorjahres, wird das aktuelle Einkommen 
angerechnet. Das Elterngeld wird bis zu einem Betrag von 300,00 € monatlich nicht angerechnet. 
Ausgaben aus dem Vorjahr können nur noch bis zum 31.03. des Folgejahres abgerechnet werden. 
 



Antrag auf Gewährung einer finanziellen Förderung nach der Richtlinie 

zur Förderung von Familien in der Gemeinde Visbek 
 

_________________________________        __________________________________ 

Antragsteller (Name, Vorname)                        (Straße Hausnummer) 

 

Haushaltsangehörige im Haushalt 
(Kinder, Ehegatte, Lebenspartner/in, Verwandte, sonstige Personen) 

 
Name, Vorname Geb.  

Datum 

Verwandt-

schaftsverh. 

Arbeitgeber Einkommen 

     

     

     

     

     

     

 

Erklärung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers 
(Nachweise bitte beifügen!) 

 Vater/Lebensgefährte/in Mutter/Lebensgefährte/in 

Erwerbseinkommen 

auch geringfügige Beschäftigungen 

 ja         nein  ja         nein 

Name und Anschrift des Arbeitgebers:  ja         nein  ja         nein 

Einkommen aus Land- und Fortwirt-

schaft, Gewerbebetrieb, sonstige selb-

ständige Tätigkeit 

 ja         nein  ja         nein 

Mieteinnahmen, Einnahmen aus Ver-

pachtung 

 ja         nein  ja         nein 

Einkommen aus Kapitalvermögen 

(Zinserträge, Dividenden) 

 ja         nein  ja         nein 

Rente, Pension (Witwenrente, Waisen-

rente, Betriebsrente) 

 ja         nein  ja         nein 

Arbeitslosengeld,  ALG II  ja         nein  ja         nein 

Kindergeld  ja         nein 

Kindergeldberechtigt  Vater       Mutter 

Kinderzuschlag  ja         nein  ja         nein 

Elterngeld, Erziehungsgeld  ja         nein  ja         nein 

Unterhalt  ja         nein  ja         nein 

Unterhaltsvorschuss  ja         nein  ja         nein 

Wohngeld  ja         nein  ja         nein 

BAföG  ja         nein  ja         nein 

Sonstige Einkünfte (Steuererstattung aus 

dem Vorjahr, Elterngeld, Mutterschafts-

geld) 

 ja         nein  ja         nein 

Wir/Ich bestätige(n) durch unsere/meine Unterschrift, dass die im Antrag getä-

tigten Angaben richtig und vollständig sind. 

 

Visbek, den ______________         ____________________________________ 

                                                         (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin) 


